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Vor Beginn des Praktikums: 

☐   Suche dir einen Praktikumsplatz! Stell dich persönlich vor oder rufe an!  

Mit einem gut vorbereiteten Gespräch / Telefonat kannst du deine Chancen enorm steigern! 

 Kann man ein Praktikum machen?  

 Gibt es einen zuständigen Ansprechpartner/in für das Praktikum? 

 Was kann man im Praktikumszeitraum machen? In welchen Aufgabenfeldern kann ich 

reinschnuppern? 

 Soll ich Unterlagen wie ein Bewerbungsanschreiben zusenden? 

 Stelle auch deine Stärken in den Fokus! 

 Tipp: Bewerbungsanschreiben: 

https://www.schülerpraktikum.de/bewerben/bewerbungsanschreiben 

☐   Praktikumsbetrieb finden bis spätestens Ende Dezember! 

☐   Vertrag in zweifacher Ausfertigung vollständig ausfüllen und vom Praktikumsbetrieb 

unterschreiben lassen. 

☐   Beide Verträge danach an Frau Gerhard zurückgeben. Die Schule checkt den Betrieb und 

unterschreibt auch den Vertrag. Ein Vertrag verbleibt in der Schule.  

☐   Den zweiten Vertrag zurück an die Betriebe schicken.  

 

Bei Durchführung des Praktikums: 

☐   Sich vor Antritt des Praktikums mit Inhalten des Praktikumsberichtes vertraut machen.  

☐   Am ersten Praktikumstag Anschreiben der Schule beim Ansprechpartner des Betriebs abgeben. 

☐   Während des Praktikums seinen Tätigkeitsnachweis für jeden Tag ausfüllen.  

☐   Sich Stichpunkte für den Praktikumsbericht machen  

☐   Am letzten Praktikumstag: Beurteilungsbogen durch den Ansprechpartner des Betriebs ausfüllen 

lassen. 

 

Nach Absolvierung des Praktikums: 

☐   Anfertigung des Praktikumsberichtes bis zum 3. Montag nach den Sommerferien. Abgabe bei/m 

zuständiger/en Fachlehrer/in des Faches Politische Bildung. 

 

Für den Eigenbedarf fertigt sich die / der Schüler/in vor Abgabe entsprechende Kopien an.  
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Verhalten bei Krankheit bzw. Nichtanwesenheit: 

☐   Praktikumsgeberund Schule unverzüglich vor Arbeitsbeginn benachrichtigen 

☐   bei Krankheit innerhalb von 3 Tagen ärztliche Bescheinigung in der  Schule vorlegen (Sekretariat  

Bei eventuellem Unfall unverzügliche Meldung an die Schule! 

Nichtbeachtung bedeutet unter Umständen den Verlust des Versicherungsschutzes durch die 

Unfallkasse Berlin 

 


